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Schnellschuss zur Richterwahl?  
 

Spätestens sechs Wochen nach seiner Konstituierung Ende Oktober 2009 hätte der 

Landtag den Richterwahlausschuss für die aktuelle Legislaturperiode wählen müs-

sen. Das ist nicht geschehen. Die Frist des Landesrichtergesetzes ist deutlich über-

schritten. Um sich jedenfalls jetzt auf die Mitglieder des Ausschusses einigen zu kön-

nen, wollen Regierung und Opposition kurzerhand das Landesrichtergesetz in zwei 

Punkten ändern. Dadurch soll der Gestaltungsspielraum des Parlaments bei der Be-

setzung des Ausschusses erweitert werden.  

 

Zu dem Vorhaben nahm heute der Vorsitzende des Richterverbandes Dr. Wilfried 

Kellermann vor der Presse in Kiel Stellung: 

 

„Die Verfahrensweise richtet sich selbst. Änderungen des Richtergesetzes ohne je-

des Gehör der Richterschaft durchführen zu wollen, wäre eine Missachtung, die wir 

nicht hinnehmen. Kein Zeitdruck kann es rechtfertigen, den betroffenen Berufsstand 

völlig zu übergehen. 

 

Bei Nichteinigung über die Besetzung des Gremiums gelten die hierfür vorgesehe-

nen Regelungen des Landesrichtergesetzes. Es müssen nötigenfalls neue Wahlvor-

schläge eingeholt werden. Bis zu einer Wahl des Ausschusses tritt an seine Stelle 

der Landtag. Statt dessen blitzschnell das Gesetz zu ändern, wäre ein bequemer und 

gefährlicher Ausweg. Wir warnen davor, innerhalb eines laufenden Verfahrens des-
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sen Regeln zu ändern. Das wäre verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Es würde 

den Boden für Konkurrentenklagen bereiten, die auf Besetzungsrügen gestützt wer-

den könnten. Nach der erfolgten Nominierung der Kandidaten durch Wahlvorschläge 

aus der Richterschaft und Anwaltschaft kann das Auswahlverfahren nicht mehr ge-

ändert werden. Die Wahlvorschläge sind im Hinblick auf einen gesetzlich geregelten 

Auswahlmodus des Parlaments zustandegekommen. Nur nach diesem Modus darf 

über sie entschieden werden. Sonst könnte auch das Wahlrecht noch nach Stimm-

abgabe geändert werden. Für Gesetzesänderungen ist daher kein Raum. 

 

Die letzte Richterwahl fand am 13. Juli 2009 statt. Inzwischen sind mehr als 30 Stel-

len zu besetzen. Wer mit der Justiz verantwortungsvoll umgehen will, einigt sich auf 

der sicheren Basis des geltenden Rechts und sorgt für eine umgehende Konstituie-

rung des Richterwahlausschusses. Hierzu fordern wir die Fraktionen auf.“  

 
 
Der Richterverband vertritt als größter Berufsverba nd die Interessen der Richter/-
innen und Staatsanwälte/-innen. Bei Rückfragen wend en Sie sich gerne an den Pres-
sesprecher des Verbands. Weitere Informationen und Kontaktadressen finden Sie un-
ter www.richterverband-sh.de.  


